
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 2 GfG Erreichung der Ziele
 GfG - Gesundheitsförderungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

§ 2.

Folgende grundlegende Strategien sind zur Erreichung der in § 1 genannten Zielsetzungen vorzusehen:

1. 1.Strukturaufbau für Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention unter Berücksichtigung und Einbindung

bestehender Einrichtungen und Strukturen;

2. 2.Entwicklung und Vergabe von bevölkerungsnahen, kontextbezogenen Programmen und Angeboten in

Gemeinden, Städten, Schulen, Betrieben und im öffentlichen Gesundheitswesen;

3. 3.Entwicklung zielgruppenspezifischer Programme zur Information und Beratung über gesunden Lebensstil,

Krankheitsprävention sowie Umgang mit chronischen Krankheiten und Krisensituationen;

4. 4.wissenschaftliche Programme zur Weiterentwicklung der Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention

sowie der Epidemiologie, Evaluation und Qualitätssicherung in diesem Bereich;

5. 5.Unterstützung der Fortbildung von Personen, die in der Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention tätig

sind;

6. 6.Abstimmung der Maßnahmen und Initiativen im Sinne dieses Bundesgesetzes mit bestehenden Aktivitäten im

Bereich der Gesundheitsförderung.
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